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§ 1 Geltung, Vertragsschluss und Anwendung

Diese Allgemeinen Geschéftsbedingungen (AGB) gelten fir samtliche gegenwartigen und zukiinftigen Vertrage, Leistungen und Angebote zwischen SafeHome
Schadlingsbekdmpfung (nachfolgend ,SafeHome*) und dem Auftraggeber, soweit nicht ausdriicklich und schriftlich Abweichendes vereinbart wurde.
Entgegenstehende oder abweichende Geschaftsbedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt — auch dann nicht, wenn SafeHome ihnen nicht ausdrticklich
widerspricht —, es sei denn, deren Geltung wurde von SafeHome schriftlich bestatigt.

Mit der Auftragserteilung erkennt der Auftraggeber die Geltung dieser AGB an. Anderungen bediirfen der Schriftform.

§ 2 Vertragsgegenstand und Leistungsarten

2.1 Schidlingsbekdmpfung

Durchfiihrung von Erkennung, Bekdmpfung und Pravention bei Schadlingen wie Ratten, Mausen, Bettwanzen, Ameisen, Schaben, Fléhen, Wespen, Motten,
Silberfischchen, sowie anderen Insekten und Nagetieren.

Auswahl und Dosierung der eingesetzten Praparate und MalRnahmen erfolgen nach fachlichem Ermessen von SafeHome unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen
Vorschriften (u. a. IfSG, Biozidverordnung, TRNS, Gefahrstoffverordnung).

Bei bestimmten Schadlingsarten sind mehrere, kostenpflichtige Nachbehandlungen erforderlich. Ein dauerhafter oder vollstandiger Erfolg kann nicht garantiert werden,
insbesondere bei mangelnder Mitwirkung des Auftraggebers, baulichen Mangeln oder wiederholtem Zuflug von aufen.

2.2 Tatortreinigung und Spezialreinigung

Fachgerechte Reinigung, Desinfektion und Geruchsneutralisation nach Leichenfunden, Suiziden, Tierkadavern, Unfallen, Verwesung oder in stark verwahrlosten Objekten
(z. B. Messiewohnungen).

SafeHome sichert absolute Diskretion und Schweigepflicht zu.

Eine vollstandige Wiederherstellung des Originalzustands kann nur erfolgen, wenn keine strukturellen Schaden oder kontaminierten Materialien verbleiben. SafeHome
Ubernimmt keine Verantwortung fir verdeckte Schaden oder Risiken durch Vorleistungen Dritter.

2.3 Taubenabwehr

Installation von Taubenvergramungssystemen (Spikes, Netze, Spanndrahte etc.) gemaR Gefahrenanalyse und individueller Beurteilung vor Ort.

Der Auftraggeber hat bauliche Voraussetzungen rechtzeitig zu schaffen und SafeHome Uber Einschrankungen schriftlich zu informieren. Erfolgt dies nicht, entfallt die
Gewahrleistung.

Bei nachtraglichen baulichen Veranderungen oder unterlassener Wartung durch den Auftraggeber erlischt jeglicher Haftungs- und Nachbesserungsanspruch.

2.4 Servicevertrage

SafeHome flihrt regelméaRig Monitoring- und Kontrolltermine gemaR vertraglicher Vereinbarung durch.

Eine vollstandige Befallsfreiheit kann selbst bei kontinuierlichem Einsatz nicht garantiert werden. SafeHome handelt praventiv und reaktivim Rahmen fachlicher und
rechtlicher Standards.

Kostenlose Nachbehandlungen erfolgen ausschlieflich fur die im Vertrag namentlich benannten Zielschadlinge.

§ 3 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber verpflichtet sich, SafeHome alle befallsrelevanten Informationen vollstédndig und wahrheitsgemal mitzuteilen sowie hygienische und bauliche Mangel
unverzuglich zu beheben.

Er hat SafeHome ungehinderten Zugang zu sdmtlichen relevanten Bereichen zu gewéhren.

Alle Warnhinweise und Sicherheitsvorgaben von SafeHome sind strikt einzuhalten.

Der Auftraggeber darf keine Bekdmpfungs- oder Monitoringmittel eigenmachtig entfernen, verandern oder manipulieren. Zuwiderhandlungen filhren zum Erléschen
samtlicher Gewahrleistungs- und Nachbesserungsanspriiche.

Kommt der Auftraggeber seinen Pflichten trotz Fristsetzung nicht nach, ist SafeHome zur fristlosen Kiindigung berechtigt. Alle bis dahin entstandenen Kosten werden in
Rechnung gestellt.

Der Auftraggeber verpflichtet sich, auf Anforderung aktuelle Grundrisse und Lagepléne in digitaler Form (PDF, JPG, DWG o. &.) bereitzustellen, sofern dies flr
Dokumentation oder MaRnahmen erforderlich ist.

§ 4 Preise, Zahlungsbedingungen, Mehraufwand

- Alle Preise verstehen sich in Euro zuziglich der geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
MaRgeblich ist der im Angebot, Vertrag oder der Auftragsbestatigung genannte Pauschalpreis oder — falls nicht vereinbart — die Abrechnung nach tatsachlichem Zeit- und
Materialaufwand gemaf aktueller Preisliste.

Folgende Zuschlage kdonnen zusatzlich berechnet werden:

» Einsatze auflerhalb regularer Geschéaftszeiten, an Wochenenden oder Feiertagen
» Arbeiten Uber 3 m Héhe

» Geruchsbehandlungen, Sonderreinigungen, Entsorgungsaufwand

» Wiederholte Anfahrten durch Fehleinsatz oder Falschangaben des Auftraggebers
» Gefahrstoffeinsatze oder besondere SchutzmaRnahmen
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» SafeHome ist berechtigt, bei unerwartetem Mehraufwand (z. B. starkem Befall, undeutlichen Angaben, akuter Gesundheitsgefahr) den Preis angemessen nach
billigem Ermessen anzupassen.
» Rechnungen sind sofort nach Erhalt ohne Abzug féllig. Ein Zahlungsziel von 5 Kalendertagen gilt als vereinbart. Skonto wird nicht gewahrt.
» Bei Zahlungsverzug ist SafeHome berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Héhe zu berechnen, Leistungen auszusetzen oder Vertrage aufierordentlich zu
kundigen.
Aufrechnungs- und Zurlickbehaltungsrechte sind ausgeschlossen, es sei denn, die Gegenforderung ist unbestritten oder rechtskraftig festgestellt.

§ 5 Stornierungen, Terminabsagen, Ausfallkosten

Terminabsagen sind telefonisch oder schriftlich (E-Mail ausreichend) vorzunehmen.

Bei Stornierung durch den Auftraggeber gelten folgende Gebiihren:

Bis 48 Stunden vorher: kostenfrei

< 48 Std. aber > 24 Std.: 50 % des Preises, mind. 80 € netto

< 24 Stunden oder Nichterscheinen: 100 % des Preises, mind. 120 € netto

Erfolgte Anfahrt: wird unabhangig vom Zeitpunkt berechnet

Personal vor Ort tatig: Berechnung nach Aufwand, mind. 75 € netto

SafeHome behalt sich vor, bei kurzfristiger Absage oder Stérung weitergehende Schadensersatzanspriiche geltend zu machen.

§ 6 Gewaihrleistung, Haftung

SafeHome erbringt alle Leistungen nach dem anerkannten Stand der Technik.

Bei berechtigten Mangeln erfolgt eine einmalige kostenfreie Nachbesserung, sofern der Mangel unverziglich, spatestens innerhalb von 5 Werktagen schriftlich angezeigt
wird und keine Zahlungsrickstande bestehen.

Gewahrleistung entfallt bei:

unzureichender Mitwirkung des Auftraggebers

Schédlingszuflug von aulRen oder baulichen Schwachstellen

eigenmachtiger Entfernung von Materialien

Missachtung von Handlungsempfehlungen

Schadensersatzanspriiche — gleich aus welchem Rechtsgrund — sind ausgeschlossen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit von SafeHome vorliegt.

Die Haftung ist in jedem Fall auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Fur mittelbare Schaden, Folgeschaden oder entgangenen Gewinn wird nicht
gehaftet.

Fur Manahmen, die auf Wunsch des Auftraggebers gegen fachliche Empfehlung durchgefiihrt werden, tbernimmt SafeHome keine Haftung.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten und installierten Materialien, Kéderstationen, Monitoringgerate und Dokumentationssysteme bleiben Eigentum von SafeHome, auch wahrend der
Vertragslaufzeit.

Werden Gerate beschadigt, entwendet oder durch unsachgemafie Behandlung unbrauchbar gemacht, haftet der Auftraggeber in vollem Umfang fir Reparatur oder
Ersatz.

§ 8 Datenschutz und Vertraulichkeit

SafeHome verarbeitet personenbezogene Daten ausschlief3lich gemalk DSGVO. Alle Daten und Einsatzorte werden vertraulich behandelt.
Der Auftraggeber erhalt Zugang zum digitalen Kundenportal zur Einsicht in Berichte, Lageplane, Sicherheitsdatenblatter, Malnahmen, Mangel- und
Dokumentationsberichte.

§ 9 Vertragslaufzeit und Kiindigung

Vertrage Uber Einzelleistungen enden mit Abschluss der Ma3nahme.

Servicevertrage haben eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten und verlangern sich automatisch um jeweils 12 Monate, sofern keine schriftliche Kiindigung mit einer Frist von
3 Monaten zum Laufzeitende eingeht.

Das Recht zur auBerordentlichen Kiindigung aus wichtigem Grund bleibt unberihrt. Als wichtiger Grund gelten u. a.: Zahlungsverzug, Geféahrdung von Mitarbeitern,
Zugangsunmaglichkeit.

§ 10 Gerichtsstand, Erfiillungsort, Rechtswahl

Gerichtsstand und Erfiillungsort fiir alle Anspriiche aus dem Vertragsverhaltnis ist — soweit gesetzlich zulassig — der Geschéaftssitz von SafeHome Schadlingsbekampfung
in KoIn.
Es gilt ausschlieBlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen.

§ 11 Verleih von Hitzezelten zur Bettwanzenbehandlung
SafeHome bietet auf Wunsch den Verleih mobiler Hitzezelte zur thermischen Behandlung von betroffenen Gegenstanden wie Kleidung, Schuhen,



Habib Fekih

Habib Fekih
SafeHome bietet auf Wunsch den Verleih mobiler Hitzezelte zur thermischen Behandlung von betroffenen Gegenständen wie Kleidung, Schuhen, Büchern, Koffern, Polstern und kleinen Möbelstücken an. Die Geräte erreichen Temperaturen zwischen ca. 49 °C und 63 °C und dienen der Bekämpfung von Bettwanzen in allen Entwicklungsstadien – einschließlich Eiern – ohne Einsatz chemischer Mittel. Die Anwendung eignet sich insbesondere für empfindliche oder nicht waschbare Materialien.
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Die Nutzung erfolgt ausschlief3lich in Eigenverantwortung des Auftraggebers. SafeHome stellt das Gerat zur Verfiigung, Gbernimmt jedoch keine Einweisung vor Ort.
Eine Erfolgsgarantie besteht nicht.

Auf dem Gerat befindet sich ein QR-Code, uber den das Datenblatt sowie die Bedienungsanleitung digital abrufbar sind. Der Auftraggeber ist verpflichtet, sich vor
Inbetriebnahme selbststandig liber diese Informationen zu informieren. Ist ihm das nicht méglich, hat er SafeHome rechtzeitig vor der Nutzung zu kontaktieren. Eine
Nutzung ohne vorherige Kenntnisnahme der Anleitung erfolgt auf eigenes Risiko.

SafeHome Ubernimmt keinerlei Haftung fir Schaden, die im Zusammenhang mit der Nutzung entstehen. Dies umfasst insbesondere, aber nicht ausschlieBlich:

Schéaden an behandelten Gegenstanden (z. B. Verformung, Schmelzen, Funktionsverlust)

Schaden durch unsachgemalfie Aufstellung oder falschen Betrieb

Brand- oder Stromschaden, insbesondere bei Verwendung ungeeigneter Mehrfachsteckdosen oder Verlangerungskabel

Schaden durch unbeaufsichtigten Betrieb

unzureichende Bekampfungsergebnisse infolge fehlerhafter Anwendung oder unzureichender Temperaturfiihrung

Verletzungen oder gesundheitliche Beeintrachtigungen durch falsche Nutzung

Der Betrieb des Gerats darf nicht unbeaufsichtigt erfolgen. Eine regelmaRige Kontrolle wahrend der Anwendung ist zwingend erforderlich. Die Nutzung ist nur in gut
bellifteten, brandsicheren Raumen gestattet. Die Umgebung des Zelts ist frei von brennbaren oder temperaturempfindlichen Materialien zu halten.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, eigenverantwortlich zu prifen, ob die zu behandelnden Gegenstande fiir eine Temperaturbehandlung bis 63 °C geeignet sind. Die
Verantwortung fiir alle Schaden — auch an Bodenbelagen, Mdbeln, elektrischen Geraten oder Gebaudeteilen — liegt beim Auftraggeber.

Mit der Ubernahme des Gerats erkennt der Auftraggeber diesen Haftungsausschluss ausdriicklich an.
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